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2. Unterabschnitt 

Ausscheiden aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 

Überweisungsbetrag 

§ 175. (1) Scheidet ein Dienstnehmer, für den ein Überweisungsbetrag gemäß § 172 Abs. 1 geleistet 
wurde, aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis aus, ohne daß aus diesem ein Anspruch auf 
einen laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist und ohne daß ein außerordentlicher 
Ruhe(Versorgungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen Ruhe(Versorgungs)genusses unwiderruflich 
gewährt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes bestimmt 
wird, dem Versicherungsträger den gemäß § 172 Abs. 1 erhaltenen Überweisungsbetrag zurückzuzahlen; 
dieser Überweisungsbetrag ist mit dem für das Jahr der Zahlung des Überweisungsbetrages an den 
Dienstgeber geltenden Aufwertungsfaktor (§ 47) aufzuwerten. 

(1a) Ein Überweisungsbetrag im Sinne des Abs. 1 ist auch dann zurückzuzahlen, wenn ein 
Pensionsempfänger oder eine Pensionsempfängerin aus einem Pensionsverhältnis ausscheidet, das aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis erwachsen ist, soweit in den Abs. 3 und 4 nichts 
anderes bestimmt wird. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren Anschluß an das Ausscheiden aus einem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis in ein anderes pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis 
über und sind die Voraussetzungen des § 172 Abs. 1 gegeben, so hat der Dienstgeber aus dem früheren 
Dienstverhältnis den Überweisungsbetrag unmittelbar an den Dienstgeber des neuen Dienstverhältnisses 
unter Anzeige an den Versicherungsträger zu leisten. Rechnet der Dienstgeber des neuen 
Dienstverhältnisses nach den von ihm anzuwendenden dienstrechtlichen Vorschriften dem 
Überweisungsbetrag zugrunde liegende Versicherungsmonate nicht an, so ist der auf diese 
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Versicherungsmonate entfallende Teil des Überweisungsbetrages in sinngemäßer Anwendung des § 311 
Abs. 5 ASVG an den Versicherungsträger zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung des Dienstgebers gemäß Abs. 1 entfällt in den Fällen des § 311 Abs. 3 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. In den Fällen des § 311 Abs. 3 lit. b und c des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes kann der Dienstnehmer oder sein anspruchsberechtigter Hinterbliebener 
innerhalb der im § 176 angegebenen Frist den Überweisungsbetrag gemäß § 172 Abs. 1 an den 
Versicherungsträger zurückzahlen. Der Überweisungsbetrag ist mit dem für das Jahr der Zahlung des 
Überweisungsbetrages geltenden Aufwertungsfaktor (§ 47) aufzuwerten. 

(4) Wurde beim Ausscheiden eines Dienstnehmers aus dem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis ein widerruflicher oder befristeter außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß in der 
Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Versorgungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflichtung des 
Dienstgebers zur Rückzahlung des Überweisungsbetrages gemäß Abs. 1 erst nach Wegfall dieses 
außerordentlichen Ruhe(Versorgungs)genusses. 
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